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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Der Konjunkturartikel erhielt am 2. März mit einer Mehrheit von rund 53% (542'745 Ja :
485'844 Nein) wohl die Zustimmung des Volkes, aber zum erstenmal in der Geschichte
des Bundesstaates wurde diese durch ein blosses Patt der Stände unwirksam
gemacht. Regional betrachtet verwarfen die West- und Innerschweizer Kantone mit
Ausnahme von Neuenburg und Uri. In struktureller Hinsicht ergab sich, dass abgesehen
von Graubünden vor allem die wirtschaftlich schwach entwickelten Stände ablehnten,
unterstützt allerdings von einigen relativ stark industrialisierten wie Genf, Schaffhausen
und Aargau. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.04.1975
FRANÇOIS DA POZZO

Eine der Massnahmen, welche auch nach der Annahme des neuen Konjunkturartikels
auf Notrecht abgestützt werden müsste, ist die Preisüberwachung, über deren
Weiterführung bis Ende 1978 sich die Stimmbürger am 5. Dezember 1976 auszusprechen
hatten. Zwar waren sich die Nationalökonomen weitgehend einig, dass die Schweiz ihre
niedrige Inflationsrate weit mehr der restriktiven Geldmengenpolitik und dem erhöhten
Kurs des Frankens als der Tätigkeit des «Monsieur Prix», wie der Preisüberwacher in der
Westschweiz genannt wird, zu verdanken hat. Immerhin vermochte man der
Preisüberwachungsstelle zugute zu halten, dass es ihr gelungen sei, die sog.
«Inflationsmentalität» abzubauen, und dass sie das Preisbewusstsein der Konsumenten
gestärkt habe. Von den Parteien sprachen sich ausser den Republikanern alle für die
Weiterführung des Preisbeschlusses aus, wobei allerdings beim Freisinn und bei der
SVP mehrere Kantonalparteien die Nein-Parole ausgaben. Die vehementeste Opposition
erwuchs der Vorlage von seiten des Gewerbes, wobei der SGV seine Haltung mit
ordnungspolitischen Argumenten begründete. Die Popularität, welche die
Preisüberwachung in der Bevölkerung geniesst, liess allerdings keinen echten
Abstimmungskampf aufkommen und dokumentierte sich schlussendlich im
überwältigenden Mehr für ihre Weiterführung (1'365'693 Ja : 299'672 Nein).

Abstimmung vom 05.12.1976

Beteiligung: 45.05%
Ja: 1'365'693 (82.02%) / Stände: 22
Nein: 299'672 (17.98%) / Stände: 0

Parolen:
- Ja: CVP, EVP, FDP (8*), LdU, PdA, POCH, SD, SPS, SVP(*); SGB, SAV, SBV, VSA
- Nein: REP; SGV
- Stimmfreigabe: LPS
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1976
HANS HIRTER

Ein wesentlich schärferes Instrumentarium, welches nicht nur wie der Konjunkturartikel
dazu dienen soll, die Ausschläge des Konjunkturbarometers zu dämpfen, sondern
darüber hinaus auf eine radikale Umgestaltung der bestehenden Wirtschaftsordnung
abzielt, hatte die PdA mit ihrer 1975 eingereichten Volksinitiative „gegen Teuerung und
Inflation“ vorgeschlagen. Die einschneidendsten der in Aussicht gestellten
Massnahmen beinhalten eine staatliche Lenkung des Wirtschaftslebens (Kontrolle der
Preise und Gewinne, der Kapitalbewegungen und des Aussenhandels) sowie die
Möglichkeit der Verstaatlichung von Monopolunternehmungen. Als Novum in der
Geschichte des Bundesstaates stellte die Regierung den Antrag, diese Initiative wegen
Verletzung der Vorschrift der Einheit der Materie ungültig zu erklären. Sie beurteilte es
als unzulässig und verantwortungslos, wenn der Stimmbürger veranlasst werde, sich mit
einem einzigen Votum gleichzeitig über die Einführung von Sozialrechten (Recht auf
Arbeit), über Besitzstandgarantien für einzelne Berufsstände (Landwirtschaft und
Kleingewerbe) sowie über Verstaatlichungen und neue Besteuerungsprinzipien
auszusprechen. Im Ständerat stiess der doch recht spektakuläre Entscheid auf wenig
Opposition, der Nationalrat hingegen zeigte sich skeptischer. Seine Kommission war —
nach Kenntnisnahme der Uneinigkeit der Staatsrechtler — mit knappem Mehr zum

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.12.1977
HANS HIRTER
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Schluss gekommen, die PdA-Initiative für gültig zu erklären. Die Befürworter der
Fortsetzung der bisherigen liberalen Praxis (sie rekrutierten sich vorwiegend aus den
Reihen der Sozialdemokraten und des Landesrings) wiesen darauf hin, dass auch in den
Abstimmungsvorlagen der Bundesversammlung der Stimmbürger oft keine Einheit der
Materie vorfinden könne. Darüber hinaus wurde von der Linken auch die
Grundsatzfrage nach der Veränderbarkeit unseres komplexen System aufgeworfen;
diese sei ernsthaft gefährdet, wenn nur noch zu genau umrissenen Teilaspekten
Initiativen eingereicht werden dürften. Trotz dieser von der Kommissionsmehrheit
vorgetragenen Argumentation obsiegte auch in der Volkskammer schliesslich der
bundesrätliche Ungültigkeitsantrag. Der Entscheid erzeugte nicht nur Empörung bei
den Initianten, sondern auch ein gewisses Bedauern in Kreisen, welche den Zielen der
PdA alles andere als freundlich gegenüberstehen. Diese hätten eine
Auseinandersetzung über die Absichten des Volksbegehrens sowie eine wuchtige
Verwerfung durch den Stimmbürger dem getroffenen staatsrechtlichen Urteil
vorgezogen. 3

Die staatliche Preisüberwachung kann sich nicht auf den neuen Konjunkturartikel
abstützen. Angesichts der geringen Inflationsrate verzichtete der Bundesrat darauf, die
Weiterführung dieses auf Notrecht abgestützten Instrumentes zu beantragen. Diese
Haltung, welche bei den Wirtschaftsvertretern und den meisten Wissenschaftern
Unterstützung fand, stiess in der breiten Öffentlichkeit auf wenig Verständnis, ja es kam
zu einer richtigen Volksbewegung zur Rettung der wohl populärsten Bundesstelle. Auf
parlamentarischer Ebene setzten sich die Sozialdemokratinnen Christinat (GE) und
Lieberherr (ZH) mit Motionen für ihren Fortbestand ein. Da beide Vorstösse abgelehnt
wurden, reichte Nationalrat Grobet (sp, GE) eine Einzelinitiative ein, welche den eben in
Kraft getretenen Konjunkturartikel in dem Sinne erweitern will, dass er auch staatliche
Preiskontrollen zulässt. Etwas bessere Realisierungschancen dürfte das Anliegen von F.
Jaeger (ldu, SG) haben, die Preisüberwachung wenigstens bei Kartellen und ähnlichen
Organisationen einzuführen. Dasselbe Ziel verfolgt ebenfalls eine von den
Konsumentenverbänden lancierte Volksinitiative. Allerdings hat auch diese beschränkte
Form der Preiskontrolle, die allein dort eingreifen würde, wo der Wettbewerb
beschränkt wird, ihre Gegner. Die FDP und die SVP setzten es durch, dass die Motion
Jaeger nur in der unverbindlichen Form eines Postulates verabschiedet wurde.
Daraufhin reichte der Landesringpolitiker seinen Vorstoss als parlamentarische
Initiative ein.

Die Tageszeitung «Blick» sammelte innert zwei Wochen 51'492 Unterschriften für eine
Petition zugunsten der Preisüberwachung. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 14.12.1978
HANS HIRTER

Zugunsten der Wiedereinführung der staatlichen Preisüberwachung kam es im
Berichtsjahr zu weiteren Vorstössen. Die Konsumentinnenverbände reichten im Juni
ihre mit 133'082 gültigen Unterschriften versehene Initiative für die Preisüberwachung
bei Kartellen und andern marktmächtigen Organisationen ein. Die Kommission des
Nationalrates zur Konsumentenpolitik stellte ihrerseits den Antrag, die Preiskontrolle
als notfalls anzuwendendes Instrument der Konjunkturpolitik in die Verfassung
aufzunehmen. Die grosse Kammer beschloss, mit der Behandlung dieses Vorschlags
sowie der beiden im Vorjahr in dieser Sache eingereichten parlamentarischen
Initiativen zu warten bis der Bundesrat zur erwähnten Volksinitiative Stellung
genommen hat. Die Wirksamkeit der Preiskontrolle zur Inflationsbekämpfung wird von
Nationalökonomen nach wie vor angezweifelt; immerhin dürfte ihr aber der auch vom
ehemaligen Preisüberwacher Leon Schlumpf in einem Rechenschaftsbericht attestierte
psychologische Effekt kaum abzusprechen sein. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1979
HANS HIRTER

Die Forderung nach Wiedereinführung der Preisüberwachung passt zwar nicht in die
aktuelle konjunkturpolitische Landschaft, scheint aber bei vielen Stimmbürgern
unvermindert populär zu sein. In einer ersten Stellungnahme zu der 1979 von den
Konsumentinnenverbänden eingereichten Volksinitiative lehnte der Bundesrat die
dauerhafte Preiskontrolle für Kartelle und andere marktmächtige Anbieter ab. Er
beauftragte indessen das EVD mit der Ausarbeitung eines Gegenvorschlags, der die
Möglichkeit bieten soll, die Preisüberwachung als befristete Massnahme in
Ausnahmesituationen und in bestimmten Konjunkturphasen einzuführen. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.1980
HANS HIRTER
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Über die von der aktuellen wirtschaftlichen Situation geprägte Diskussion hinaus
musste sich der Bundesrat auch mit der Forderung nach einer dauerhaften
Institutionalisierung der Preisüberwachung auseinandersetzen. Mit einer 1979
eingereichten Volksinitiative verlangte das Konsumentinnenforum, dass wenigstens in
denjenigen Bereichen eine Preiskontrolle eingerichtet werde, in welchen Kartelle und
marktmächtige Unternehmungen das normale Funktionieren des
Preisbildungsmechanismus behindern. Dieses ebenfalls von der Expertenkommission
für die Kartellgesetzrevision vorgebrachte Anliegen war bereits auf heftigen Widerstand
seitens der Wirtschaftsverbände gestossen. Der Bundesrat empfahl deshalb – und auch
mit der Begründung, dass der Marktmechanismus in den für die privaten Haushalte
wichtigsten Bereichen voll funktioniert – das Volksbegehren zur Ablehnung, nachdem
er bereits vorher den strittigen Artikel aus dem Kartellgesetzentwurf gestrichen hatte.
Die Initiative für die im Volk sehr beliebte Preisüberwachung will er mit einem
Gegenvorschlag bekämpfen. Dieser sieht eine Ergänzung des Konjunkturartikels in der
Bundesverfassung durch einen Zusatz vor, der die Einführung der allgemeinen
Preisüberwachung in Zeiten starker Teuerung und beim Scheitern der üblichen
konjunkturpolitischen Instrumente ermöglicht. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.09.1981
HANS HIRTER

Die sich in den ersten Monaten laufend akzentuierende Teuerungswelle war es, welche
den Ruf nach einer Revision des in den vergangenen Jahren befolgten Konzeptes der
Konjunkturpolitik ertönen liess. In den Augen der Kritiker genügte die von der
Nationalbank in Übereinstimmung mit dem Bundesrat betriebene
Geldmengensteuerung nicht mehr, um der Inflation Einhalt zu gebieten. CVP, SP, der
Landesring und die extreme Linke forderten die sofortige Wiedereinführung der
Preisüberwachung, wie sie von 1973 bis 1978 bestanden hatte. Die Landesregierung
räumte zwar dem Kampf gegen die Teuerung erste Priorität ein, sie lehnte aber die
geforderte interventionistische Massnahme ab. Neben ordnungspolitischen
Überlegungen führte der Bundesrat auch an, dass es sich diesmal, im Gegensatz zu den
siebziger Jahren, weniger um eine Nachfrage- als vielmehr um eine Kosteninflation
handle. Da der Frankenkurs und die Zinssätze als Hauptverursacher dieser
Kostensteigerung weitgehend auf internationalen Märkten bestimmt werden, könne
eine Preisüberwachung wenig zur Inflationsbekämpfung beitragen. Obwohl der Politik
der Nationalbank und des Bundesrates noch vor Jahresende einige Erfolge beschieden
waren, zeigte sich, dass dabei kurzfristig unerwünschte Nebenwirkungen auftreten
können. So gelang es zwar, durch eine Verknappung des Geldes den Franken attraktiver
und teurer zu machen und als Konsequenz davon die Importgüter zu verbilligen. Die
damit verbundenen Zinserhöhungen erfassten aber auch die Hypothekarzinsen, was zu
einer Steigerung des Mietpreisindex führte. Ebenso reserviert wie auf die Forderung
nach der Preisüberwachung reagierte der Bundesrat anderseits auf das Postulat von
Ständerat Letsch (fdp, AG), der im Teuerungsausgleich auf den Löhnen eine der
wichtigsten Inflationsursachen zu erkennen glaubt und deshalb von der
Landesregierung eine entsprechende Intervention bei den Sozialpartnern verlangte. 8

ANDERES
DATUM: 07.10.1981
HANS HIRTER

Zu heftigen Diskussionen gab auch die Berechnungsmethode für den
Konsumentenpreisindex Anlass. Die angewandte Methode, welche von den relativen
Veränderungen gegenüber der letzten Erhebungsperiode ausgeht, führt bei Produkten
mit saisonal stark schwankenden Preisen, wie etwa Gemüse und Früchte, zu einer
Verzerrung nach oben. Da dieser Produktgruppe aber insgesamt kein bestimmendes
Gewicht zukommt, wurde die Verwendung des Index als Massstab der Teuerung von den
Sozialpartnern nicht ernsthaft in Frage gestellt; immerhin sicherten die Behörden eine
rasche Überprüfung und eine allfällige Veränderung der Berechnungsweise zu. 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 11.11.1981
HANS HIRTER

Die Preisüberwachung ist in den Augen der Mehrzahl der Nationalökonomen nicht nur
ein wenig wirksames, sondern zudem ein systemwidriges Mittel zur
Inflationsbekämpfung. Erneut zeigte sich aber, dass sie beim Stimmbürger sehr, hohes
Ansehen geniesst. Der Bundesrat hatte der von den Konsumentinnenorganisationen
eingereichten Volksinitiative für die Einführung der Preiskontrolle bei Kartellen und
marktmächtigen Unternehmen einen Gegenvorschlag gegenübergestellt, der die
Möglichkeit einer allgemeinen Preisüberwachung in Zeiten starker Teuerung vorsieht.
Da auf eidgenössischer Ebene ein doppeltes Ja zu Initiative und Gegenvorschlag nicht
zulässig, ein doppeltes Nein hingegen erlaubt ist, sprachen die Initianten, die Linke,
aber auch einige liberale Parlamentarier von einem taktischen Manöver mit dem Zweck,
die Stimmen der Befürworter aufzuspalten. Sie betonten, dieser Verdacht sei umso

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.03.1982
HANS HIRTER
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naheliegender, als die Lösungsvariante des Gegenvorschlags – Preisüberwachung in
Ausnahmesituationen – sich auch auf den Notrechtsartikel 89 bis BV abstützen lasse.
Die Angst, dass ihr Begehren trotz mehrheitlicher Bejahung des Anliegens am doppelten
Nein scheitern könnte, entbehrte nicht der Berechtigung. Bereits dreimal war in den
vergangenen zwölf Jahren dieser Fall eingetreten. Im Parlament setzten sich die
Sozialdemokraten, der Landesring und die extreme Linke für die Initiative, die
bürgerlichen Fraktionen mit Ausnahme der Liberalen für den Gegenvorschlag ein. Beide
Kammern sprachen sich für den Gegenvorschlag aus und empfahlen die Initiative zur
Ablehnung. In der Volkskammer verlief die Ausmarchung allerdings äusserst knapp; dies
vor allem bei der Schlussabstimmung, wo die CVP Stimmfreigabe beschlossen hatte,
und rund ein Drittel ihrer Abgeordneten die Initiative unterstützten. 10

Die wenig dezidierte Haltung der bürgerlichen Parteien zeigte sich dann ebenfalls bei
der Parolenausgabe zuhanden der Volksabstimmung vom 28. November. Die CVP
überliess den Entscheid ihren Kantonalsektionen, wovon sich eine Minderheit für die
Initiative aussprach (CVP-Sektionen für die Initiative: BE, SO, SH, TI, VD). Noch grössere
Heterogenität herrschte beim Freisinn, setzten sich doch siebzehn Kantonalparteien
für ein Nein zu Initiative und Gegenvorschlag ein, während die Gesamtpartei den
Gegenvorschlag unterstützte (FdP-Sektionen mit doppeltem Nein: alle ausser BE, ZG,
BS, GR, TI, VS, NE, JU). Bei der SVP votierten einige wichtige Sektionen ebenfalls für ein
doppeltes Nein und stellten sich damit in Gegensatz zur Landesorganisation, welche
den Gegenvorschlag befürwortete (SVP-Sektionen mit doppeltem Nein: ZH, BE, SZ, TI.
Die Bündner SVP empfahl Zustimmung zur Initiative). Gegen jegliche Form der
Preisüberwachung kämpften im weitern die Liberalen, die Republikaner, der Vorort und
der Gewerbeverband. Für das Volksbegehren setzten sich neben den
Konsumentenorganisationen die Linksparteien, der Landesring, die EVP, die NA und die
Gewerkschaften ein. 11

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.11.1982
HANS HIRTER

Obwohl die Gegner in der Abstimmungskampagne die dem Laien schwer verständlichen
ordnungspolitischen Einwände in den Hintergrund rückten, um umsomehr die Gefahr
einer Bürokratisierung der Wirtschaft heraufzubeschwören, hatten sie gegen die
äusserst populäre Idee der Preisüberwachung keine Chance. Bei einer
Stimmbeteiligung von nur 33% obsiegte die Initiative mit 727'394 Ja zu 529'221 Nein;
der Gegenvorschlag unterlag mit 238'162 Ja zu 847'762 Nein. Es war der rund 22% der
Stimmenden ausmachenden Minderheit, welche jegliche Preisüberwachung ablehnte,
also nicht gelungen, das Begehren mit Hilfe des doppelten Nein zu bezwingen. Die
aussergewöhnliche Beliebtheit der staatlichen Eingriffe in den
Preisbildungsmechanismus geht auch daraus hervor, dass dies die erste siegreiche
Volksinitiative seit 1949 ist. Nur gerade in den ländlichen Kantonen AI, AR, NW, OW, SZ,
TG, UR und VS fand die Preisüberwachungsinitiative keine Zustimmung; der
Gegenvorschlag vermochte in keinem Stand durchzudringen. In der Westschweiz und
im Tessin fiel die Zustimmung zur Initiative etwas deutlicher aus als in der
Deutschschweiz. Eine nach der Abstimmung durchgeführte Meinungsumfrage ergab,
dass – entgegen ersten Vermutungen – Männer dem Begehren ebenso häufig
zustimmten wie Frauen. Gemäss dieser Analyse votierten praktisch alle Sympathisanten
der SP und des LdU, rund die Hälfte derjenigen der CVP und immerhin ein Drittel der
Anhänger von FDP und SVP für die Initiative. Der Bundesrat beschloss, die nun in die
Verfassung aufgenommene Preiskontrolle für Kartelle und marktmächtige
Unternehmen nicht in das revidierte Kartellgesetz zu integrieren, sondern mit einem
eigenen Gesetz zu regeln.

Abstimmung vom 28.11.1982 (Initiative)

Beteiligung: 33%
Ja: 727'394 (56.13%) / Stände: 18
Nein: 529'221 (43.87%) / Stände: 5

Parolen:
- Ja: EVP (1*), LdU, PdA, POCH, SD, SPS; SGB, TravS, VSA
- Nein: EDU, FDP, LPS, REP, SVP (1*); Vorort, SAV, SBV, SGV
- Stimmfreigabe: CVP
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Abstimmung vom 28.11.1982 (Gegenvorschlag)

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.11.1982
HANS HIRTER
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Beteiligung: 33%
Ja: 238'162 (21.59%) / Stände: 0
Nein: 847'762 (78.41%) / Stände: 23

Parolen:
- Ja: FDP (17*), SVP (5*); SBV
- Nein: EDU, LdU, LPS, PdA, POCH, REP, SPS; Vorort, SAV, SGB, SGV, TravS
- Leer einlegen: EVP (1*), SD
- Stimmfreigabe: CVP
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 12

Obwohl der geldpolitische Kurs der Nationalbank nach wie vor die Zustimmung des
Bundesrates fand, kam es zwischen den beiden Instanzen doch zu einer kleineren
Kontroverse über die Zinspolitik. Eine gewollte Konsequenz der restriktiven
Geldmengenpolitik bestand in einer Erhöhung der Zinssätze und damit einer
konjunkturdämpfenden Verteuerung der Kredite. Wegen der im Mietrecht
vorgesehenen Koppelung der Wohnungsmieten an die Hypothekarzinsen ergab sich
daraus allerdings ein starker Anstieg der Mietkosten. Dies führte zu massivem
politischem Druck zugunsten von politischen Interventionen auf die Zinspolitik. Der
Bundesrat sah sich zum Handeln veranlasst und beantragte, trotz negativer
Stellungnahmen der Nationalbank und von Experten, die Hypothekarzinsen für drei
Jahre einer konjunkturpolitischen Preisüberwachung zu unterstellen. Der
Preisüberwacher hätte demnach die Kompetenz erhalten, Hypothekarzinserhöhungen
zu verhindern oder hinauszuzögern. Die bürgerliche Ratsmehrheit entschied sich dann
für die mildere Form der wettbewerbspolitischen Kontrolle, welche Interventionen nur
bei kartellistischen Absprachen der Banken erlaubt. 13

ANDERES
DATUM: 31.12.1990
HANS HIRTER

Die am Landesindex der Konsumentenpreise gemessene Teuerung verdoppelte sich im
Jahresmittel von 0,9% auf 1,8%. Der Hauptgrund dafür war die Einführung der
Mehrwertsteuer auf den 1. Januar, welche nicht nur eine Erhöhung des Steuersatzes
gegenüber der bisherigen Umsatzsteuer (WUST) von 6,2% auf 6,5% brachte, sondern
neu auch Dienstleistungen belastet und zudem von der WUST ausgenommene Güter
(v.a. Nahrungsmittel, Medikamente) zu einem reduzierten Satz von 2% einbezieht.
Gemäss Schätzungen des BA für Statistik betrug der durch den Systemwechsel bedingte
Preisanstieg 1,1%. Der Kursanstieg des Frankens wirkte sich preisdämpfend aus:
während die Preise inländischer Güter und Dienstleistungen um 2,5% anstiegen, sanken
diejenigen für importierte Produkte um 0,3%. Der Preisindex der Produzenten- und
Importpreise, welcher den früheren Grosshandelspreisindex ersetzt, blieb weiterhin
stabil. Die steigenden Rohstoffpreise konnten durch den besseren Frankenkurs nahezu
neutralisiert werden. 14

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER

Mit dem Inkrafttreten des neuen Kartellgesetzes im Juli des Berichtsjahres ist der
Tätigkeitsbereich des Preisüberwachers für kartellisierte oder administrierte Märkte
massiv eingeschränkt worden. Trotzdem war das Interesse an der Nachfolge des auf
Ende Juni zurücktretenden Freiburgers Deiss (cvp) gross. Das Rennen um den 1982 mit
einer Volksinitiative geschaffenen Posten machte schliesslich der Glarner Regierungs-
und Nationalrat Werner Marti (sp). 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.06.1996
HANS HIRTER
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Strukturpolitik

L'initiative populaire "Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables" (Initiative pour
des prix équitables) a été déposée auprès de la Chancellerie fédérale. L'objectif de
cette initiative est d'introduire des mesures légales afin de lutter contre des prix trop
élevés en Suisse. Une semaine plus tard, le Conseil fédéral adoptait un train de mesures
qui visait un objectif similaire. Plus précisément, le Conseil fédéral a décidé de
supprimer certains droits de douane à l'importation, notamment sur les denrées
alimentaires et les produits agricoles. En outre, il souhaite réduire la liste des
exceptions qui échappent au principe du "Cassis de Dijon". D'un côté, ces mesures
devraient garantir des économies substantielles pour les consommateurs et l'économie
helvétique. D'un autre côté, une telle suppression grève forcément les recettes de la
Confédération. 16

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que de nombreuses mesures ont déjà été prises pour lutter contre l'îlot de cherté
suisse, l'Initiative pour des prix équitables va plus loin et demande une adaptation de la
loi sur les cartels (LCart). Le Conseil fédéral propose de rejeter l'initiative populaire. Il
estime qu'elle mettrait en danger la sécurité juridique, la liberté économique et,
finalement, l'emploi. Mais, étant donné qu'elle considère l'objectif visé comme
légitime, elle soumettra un contre-projet indirect au Parlement. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.05.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

L'objectif de l'initiative pour des prix équitables est de lutter contre l'îlot de cherté
helvétique. En effet, selon les dépositaires, les helvètes souffrent d'une discrimination
par les prix. Si le Conseil fédéral juge que la problématique existe, il estime que la
solution avancée est trop extrême. En effet, les mesures préconisées toucheraient, non
seulement les entreprises en position dominante sur le marché, mais également les
entreprises en position relativement dominante. Par conséquent, de nombreuses
entreprises étrangères et indigènes seraient concernées, ce qui altérerait les relations
commerciales en Suisse. Le Conseil fédéral estime que la liberté économique et
l'emploi serait alors compromis. Il a ainsi soumis un contre-projet indirect à l'initiative
populaire. Ce contre-projet indirect modifie la loi sur les cartels (LCart) et prévoit que
les entreprises qui possèdent un pouvoir de marché relatif puissent être obligées à
également fournir des entreprises en Suisse par le biais de canaux de distribution à
l'étranger. Le Conseil fédéral mise donc sur le renforcement de la concurrence, et
notamment les importations parallèles, pour diminuer les prix. 18

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.08.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerb

Eine Verbesserung der Markttransparenz zugunsten der Konsumenten wird zweifellos
durch die Preisanschreibepflicht bewirkt, welche der Bundesrat im Rahmen des bis
Ende 1978 geltenden Preisüberwachungsbeschlusses erlassen hatte. Um diese
Massnahme auch nach diesem Datum weiterführen zu können, beantragte er deren
Aufnahme in das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. Den gleichen Zielen soll
auch die Anschreibepflicht für Grundpreise je Masseinheit (z.B. Preis je kg) dienen,
welche gegen den anfänglichen Widerstand des Ständerates in das neue Bundesgesetz
über das Messwesen aufgenommen wurde. Für Konsumenten, die sich von Vertretern
zu unüberlegten Käufen verleiten lassen, möchte Josi Meier (cvp, LU) ein
Rücktrittsrecht einführen, ähnlich wie es bereits für Abzahlungsgeschäfte besteht; ein
entsprechendes Postulat fand die Zustimmung des Nationalrates. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.1977
HANS HIRTER

Obwohl sich die realen Detailhandelsumsätze im Jahresdurchschnitt um 2.3 Prozent
ausgeweitet hatten (1976: -0.3%) blieb der Wettbewerb zwischen den Verkaufsstellen
nach wie vor sehr ausgeprägt. Die Inhaber von kleinen Läden fühlten sich insbesondere
durch die Preisunterbietungen der Discount-Ladenketten bedroht und verlangten
deshalb eine dringliche Revision des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb.
Gegen Jahresende beauftragte der Bundesrat eine Kommission mit der Ausarbeitung
eines Revisionsvorschlags, in welchem vor allem das Problem der Lockvogelverkäufe
sowie die Ausverkaufsordnung klarer als bis anhin geregelt werden soll. Die gefährdeten
Kleinhändler forderten im weitern ein Verbot für neue Einkaufszentren; dieses Anliegen
wurde, gestützt auf vorwiegend raumplanerische Argumente, von einigen
Kantonsregierungen aufgenommen: In den Kantonen Neuenburg und Luzern
befürworteten die Parlamente die Einführung von Spezialbewilligungen für die

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1977
HANS HIRTER
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Errichtung von Zentren mit mehr als 1'000 m2 Verkaufsfläche. Im Kanton Schwyz
hingegen lehnten die Stimmbürger eine ähnliche Vorlage mit 14'688 Nein: 14'555 Ja
knapp ab. Eine Neufassung des Kartellgesetzes zur Verbesserung des Wettbewerbs
scheint dem Bundesrat vorderhand nicht dringlich zu sein, erlaubte er doch der seit
1974 tagenden Revisionskommission, ihren Entwurf noch einer zweiten Lesung zu
unterziehen. Auf Kritik stiess eine Untersuchung der Eidg. Kartellkommission über den
Tabakverkauf, da darin die Tabakpreisbindung als Mittel zur Erhaltung von Kiosken und
andern Kleinverkaufsstellen gutgeheissen wurde. 20

Der Wettbewerb ist unbestrittenermassen eine Grundvoraussetzung für das optimale
Funktionieren des marktwirtschaftlichen Systems. Da die Schweiz als eines der
kartellreichsten Länder der Welt gilt, ist es nicht erstaunlich, dass gerade von
engagierten Verteidigern der Marktwirtschaft die Verschärfung des Kartellgesetzes
gefordert wurde. Die erweiterte Kartellkommission, welche sich seit mehr als vier
Jahren mit der Überarbeitung der geltenden Bestimmungen befasst, legte gegen
Jahresende ihren Revisionsentwurf vor. Das neue Gesetz, das der Bundesrat in die
Vernehmlassung gab, soll keine grundlegende Veränderung der bisherigen Praxis
bringen. Im Vordergrund steht nach wie vor die Bekämpfung von Missbräuchen, nicht
aber das Verbot der Kartellbildung an sich. Weniger nachsichtig soll jedoch in Zukunft
das Vorgehen von Kartellen gegen Aussenseiter beurteilt werden. Boykotte und ähnliche
Kampfmassnahmen sollen nur noch zulässig sein, wenn das Kartell einem
ausgewiesenen gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht. Dass ausgerechnet ein
Vertreter des Vororts und der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes gegen
diese vermehrte Betonung des Wettbewerbsgedankens opponierten, trug ihnen von der
NZZ harte Kritik und die wenig schmeichelhafte Bezeichnung «Verballiberale» ein. Im
neuen Gesetz ist im weiter vorgesehen, dass die Kartelle ihre Preisfestlegungen
begründen müssen und die Kartellkommission unter Umständen deren Herabsetzung
anordnen kann. Mit dieser Bestimmung würde auch einem Teil der bei der
Auseinandersetzung um die Fortführung der Preisüberwachung erhobenen
Forderungen Rechnung getragen. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.12.1978
HANS HIRTER

Gemäss den Vorschlägen der Expertenkommission für die Revision des Kartellgesetzes
soll der wirtschaftliche Wettbewerb in Zukunft in unserem Land stärker betont
werden. Kartelle und andere wettbewerbsbehindernde Organisationen sollen zwar
weiterhin erlaubt sein, Kampfmassnahmen gegen Aussenseiter dürften sie jedoch nach
Ansicht der Kommissionsmehrheit nur noch unter bestimmten Bedingungen ergreifen.
In der Vernehmlassung äusserten die Konsumenten- und Arbeitnehmerorganisationen,
die CVP, die SP, der Landesring und mit einigen Einschränkungen auch die FDP und die
SVP ihre Zustimmung zum Entwurf. Heftige Einwände kamen aber von den
Unternehmerverbänden, die im Revisionsprojekt eine verkappte
Kartellverbotsgesetzgebung zu erkennen glaubten. Insbesondere befürchten sie, dass
Kartelle der Konkurrenz von Aussenseitern hilflos ausgesetzt sein werden, da es ihnen in
den wenigsten Fällen gelingen werde, den für Abwehrmassnahmen (Boykott etc.)
erforderlichen Nachweis des gesamtwirtschaftlichen Nutzens des Kartells zu erbringen.
Im weitern kritisieren sie auch, dass der Kartellkommission die Verfügungskompetenz
anstelle des heutigen Empfehlungsrechts zugesprochen werden soll. Wohl eher von
taktischer Bedeutung ist die Forderung der Unternehmer, nicht nur den Gütermarkt,
sondern auch den Arbeitsmarkt, und damit die Gewerkschaften, dem Kartellgesetz zu
unterstellen. Vertreter der Rechtswissenschaft sind sich weitgehend einig, dass die
Regelung der Arbeitsmarktbeziehungen im Rahmen des Arbeitsrechtes zu geschehen
habe. In ihren Grundsätzen betonen zwar auch die meisten Gegner des Entwurfs die
Bedeutung des Wettbewerbs als eines konstitutierenden Elements der
marktwirtschaftlichen Ordnung. Sie messen dabei aber der Gewährleistung eines
liberalen Aussenhandels einen wesentlich höheren Stellenwert zu als der Bekämpfung
von Kartellabsprachen. 22

BERICHT
DATUM: 31.12.1979
HANS HIRTER

Der Detailhandel profitierte von der guten Konjunkturlage und steigerte seinen Umsatz
real um zwei Prozent. Dies konnte aber nicht ausreichen, die Existenzängste der
Kleinladenbesitzer zum Verschwinden zu bringen. Eine gewisse Verbesserung in ihrem
Kampf mit den Discountgeschäften und den Grossverteilern erhoffen sie sich von der
Totalrevision des Bundesgesetzes über den unlautern Wettbewerb (UWG). Der vom
Bundesrat in die Vernehmlassung gegebene Entwurf sieht insbesondere Massnahmen
gegen – sogenannten Lockvogelpreise vor. Da eine allgemeine Festlegung von

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1980
HANS HIRTER
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Minimalverkaufspreisen schon aus ordnungspolitischen Gründen kaum in Frage kommt,
wird sich die Frage stellen, unter welchen Bedingungen jeweils ein Preis als
Lockvogelpreis zu gelten hat. Die im Detaillistenverband zusammengeschlossenen
Händler wurden aber auch selbst politisch aktiv und trugen wesentlich bei zum
Zustandekommen der von der Republikanischen Bewegung lancierten Volksinitiative
gegen das Ladensterben. Dem Gewerbeverband hingegen, dem auch die Detaillisten
angehören, ist das als allgemeine Anregung formulierte Begehren mit seiner Forderung
nach einem Bedarfsnachweis für Einkaufszentren und nach der Entflechtung von
Grossbetrieben zu interventionistisch. Wie diese Volksinitiative ist auch die
parlamentarische Initiative von Nationalrat Schärli (cvp, LU) in erster Linie gegen die
beiden grössten Detailhändler, die als Konsumentengenossenschaften organisierten
Migros und Coop, gerichtet. Der vorberatenden Nationalratskommission geht zwar die
von Schärli geforderte Sondersteuer für Grossgenossenschaften zu weit, sie kündigte
aber eine Motion an, mit der die Veränderung der Besteuerungsprinzipien für
Genossenschaften angestrebt wird. Nach dem Willen einer knappen
Kommissionsmehrheit sollen in Zukunft die Ausgaben für Vergünstigungen an
Genossenschafter dem versteuerbaren Reingewinn zugeschlagen werden. 23

Nachdem sich die Republikaner mit ihrer Volksinitiative «gegen das Ladensterben» der
Anliegen der Kleinhändler erfolgreich angenommen hatten, wurden nun auch andere
bürgerliche Parteien aktiver. Die FDP erarbeitete ein Konzept, welches das Heil der
Detaillisten allerdings nicht in staatlicher Intervention, sondern in Selbsthilfe und
Kooperation erblickt. Eine Verbesserung seiner Lage verspricht sich der gewerbliche
Detailhandel von einer stärkeren Besteuerung der als Genossenschaften organisierten
Grossverteiler. Der Nationalrat lehnte zwar die vom Gewerbevertreter Schärli (cvp, LU)
eingebrachte Forderung nach einer Minimalsteuer für Grossgenossenschaften ab. In
beiden Räten stimmte aber die bürgerliche Mehrheit einer von der zuständigen
Nationalratskommission ausgearbeiteten Motion zu, worin die Revision der
Berechnungsgrundlagen für den steuerbaren Reinertrag der Genossenschaften
gefordert wird. Insbesondere sollten Zuwendungen der beiden Grossverteiler Migros
und Coop an Institutionen im Bereich von Kultur und Freizeitgestaltung vollständig dem
steuerbaren Ertrag zugeschlagen werden. Mit einem Postulat wird zudem angeregt,
diese Subventionen auch noch durch die Begünstigten versteuern zu lassen. Das von
Vertretern der SP und des Landesring vorgebrachte Gegenargument, dass die den
Genossenschaften steuerlich gleichgestellten Kapitalgesellschaften derartige
Leistungen als Werbeaufwand und ähnliches deklarieren und ebenfalls nicht voll
versteuern, vermochte in den Räten ebensowenig zu überzeugen wie die Tatsache, dass
die besonders erfolgreiche Migros-Genossenschaft bereits heute, gemessen am
Umsatz, höhere Abgaben entrichtet als die Mehrzahl der andern
Detailhandelsgesellschaften. 24

MOTION
DATUM: 17.12.1981
HANS HIRTER

Der kleingewerbliche Detailhandel sieht seit Jahren seine Existenz durch die Verkaufs-
und Preispolitik der Grossverteiler bedroht. In der Vernehmlassung erntete der
Vorentwurf für ein revidiertes Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG),
der unter anderem rechtliche Handhaben gegen die im Gewerbe Anstoss erregenden
«Lockvogelpreise» (Verkaufspreise, die aus werbepolitischen Gründen sehr tief
angesetzt sind) enthält, bei den grösseren politischen Parteien weitgehend
Zustimmung. Das Bundesgericht entschied, dass aufgrund der bestehenden Rechtslage
gegen sogenannte Lockvogelpreise nicht vorgegangen werden kann. Äusserst kontrovers
fiel hingegen die Reaktion der Wirtschaftsverbände aus. Während der Gewerbeverband,
die selbständigen Detaillisten und die Konsumentenverbände den Vorschlag
begrüssten, erhob der Vorort prinzipielle Einwände. Seine Opposition richtet sich
sowohl gegen die erwähnte Intervention in die Preispolitik als auch gegen die ebenfalls
angestrebte Regelung der Nachfragemacht, welche seiner Ansicht nach ins Kartellgesetz
gehört. Angesichts dieser Uneinigkeit im bürgerlichen Lager erteilte der Bundesrat dem
EVD den Auftrag, innerhalb eines Jahres Antrag zu stellen, ob – und wenn ja in welcher
Form – das Revisionsprojekt weiter verfolgt werden soll. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1981
HANS HIRTER
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Bei real leicht gesunkenen Umsätzen (-1.5%) hat der Konkurrenzkampf im Detailhandel
eher zugenommen. Gemäss den Ausführungen des Bundesrates in seiner Botschaft zu
der von den Republikanern 1980 eingereichten Volksinitiative «zur Sicherung der
Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern und gegen das Ladensterben», ist die
Versorgungslage der Bevölkerung trotz des eingetretenen Strukturwandels keineswegs
kritisch. Von den Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern verfügen nur zwanzig über
kein eigenes Lebensmittelgeschäft. Massive interventionistische Massnahmen, wie etwa
die geforderte Entflechtung der grossen Geschäftsketten und der
Konsumgenossenschaften liessen sich daher nicht rechtfertigen (der Anteil des
grössten Detailhändlers, der Migros, beläuft sich auf knapp 14%). Daneben gewährten
aber bereits die bestehenden Gesetze Handhaben, um eine übermässige Expansion
gewisser Detailhandelsgesellschaften zu bremsen. Die Landesregierung verwies dabei
namentlich auf die Bestimmungen bezüglich der Raumplanung, der kartellähnlichen
Organisationen und des unlauteren Wettbewerbs. Aus den angeführten Gründen
empfiehlt sie, das Volksbegehren abzulehnen und ihm keinen Gegenvorschlag
gegenüberzustellen.

Eine freiwillige Vereinbarung im Detailhandel in Form einer «Charta des fairen
Wettbewerbs», wie dies auch der Bundesrat begrüsst hätte, kam einstweilen nicht
zustande, da man sich auf den Verzicht bestimmter Verkaufsformen (z.B.
Lockvogelangebote, Rabatte) nicht einigen konnte. 26

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.09.1982
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr wurde die Ausführungsgesetzgebung zur 1982 verfassungsmässig
verankerten Preiskontrolle bei Kartellen und marktmächtigen Unternehmen in Angriff
genommen. Die Gestaltung dieser Gesetzgebung berührt wichtige Fragen der
Wettbewerbspolitik. Im Gegensatz zur Preisüberwachung der Jahre 1973-1978 ist die
jetzt zur Diskussion stehende Kontrolle eine Daueraufgabe und nicht in erster Linie
konjunkturpolitisch ausgerichtet. Mit der neuen Verfassungsbestimmung wird die
Verhinderung missbräuchlicher Preiserhöhungen angestrebt. Im Sommer unterbreitete
der Bundesrat Parteien und Verbänden zwei inhaltlich identische Gesetzesentwürfe.
Der eine sah ein Spezialgesetz vor, der andere den Einbau der
Preisüberwachungsbestimmungen ins Kartellgesetz. Nach dem Vorschlag der
Landesregierung sollte eine Einzelperson die Funktion des Preisüberwachers ausüben.
Angelpunkt der Vernehmlassungsvorlage stellte aber die Absicht dar, den Kostenpreis
zum Kriterium der missbräuchlichen Preiserhöhung zu machen und eine Melde- und
Begründungspflicht für vorgesehene Preiserhöhungen einzuführen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.08.1983
REGINA ESCHER

Während das Kartellrecht für eine funktionsfähige Wettbewerbsordnung sorgen soll, ist
das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) lediglich als Korrektiv
gegenüber Entartungen des Wettbewerbs gedacht. Für seine Revision verabschiedete
der Bundesrat nun im Mai einen Entwurf. Im Zentrum der Vorlage stehen die
Vorschläge für die rechtliche Erfassung der «Lockvogelpreis»-Politik. Sowohl in der
vorberatenden Kommission des Nationalrates als auch in Pressekommentaren traten
erneut die kontroversen Meinungen zutage, die sich schon während des
Vernehmlassungsverfahrens gezeigt hatten. Gewerbliche Kreise sind an einer strengen
Regelung interessiert. Demgegenüber wurde in einigen Pressekommentaren der
Vorwurf erhoben, die geplanten Bestimmungen stellten einen fragwürdigen Eingriff in
die Preisbildungsfreiheit dar. In gewisser Hinsicht lässt sich der Gesetzentwurf als
indirekter Gegenvorschlag zur von Regierung und Parlament abgelehnten Initiative
«gegen das Lädelisterben» betrachten. Dieses Begehren wurde im August von den
Initianten zurückgezogen. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.08.1983
REGINA ESCHER

Die Frage des Einbaus der Preisüberwachung ins Kartellrecht war im Februar von der
nationalrätlichen Kommission aufgeworfen worden, welche sich mit der Revision des
Kartellgesetzes befasste. Das Gremium ersuchte den Bundesrat um einen Zusatzbericht
zu diesem Thema. In Erwartung des Berichts klammerte die Kommission die
Preiskontrolle vorerst aus ihren Beratungen aus. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.11.1983
REGINA ESCHER

01.01.65 - 01.01.22 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Während die Unternehmerverbände, die FDP und die SVP den Vorentwurf des
Bundesrates weitgehend ablehnten, gaben Konsumentenorganisationen,
Gewerkschaften und Sozialdemokraten ihrem Willen Ausdruck, in den
parlamentarischen Gremien für die Einsetzung des Preisüberwachers zu kämpfen. Die
wohl vehementeste Kritik an der Vernehmlassungsvorlage erfolgte von seiten des
Vororts. Dieser wendet sich gegen die Abstützung auf den Kostenpreis bei der
Missbrauchsdefinition; mit einem solchen Vorgehen werde faktisch eine
Gewinnkontrolle eingeführt, was die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft
beeinträchtigen müsste. Stattdessen empfiehlt der Vorort, zur Beurteilung der Preise
im Sinne einer Saldomethode mehrere Kriterien heranzuziehen. Die Melde- und
Begründungspflicht für Preiserhöhungen übersteigt nach seiner Stellungnahme den
Verfassungsauftrag und ist unverhältnismässig. Nach Ansicht des Gewerbeverbandes ist
diese Pflicht gar wirtschaftsfeindlich. Wie der Vorort lehnt auch der Zentralverband der
Arbeitgeber die Kostenmethode ab; Preise orientierten sich nicht an den Kosten,
sondern am Markt. Demgegenüber kann es nach Meinung des SGB kein anderes
Verfahren der Preisüberwachung geben als die Untersuchung der Kostenveränderungen
und -bestandteile. Der SGB betonte zudem, dass die Wirkung der Kontrolle nicht durch
die Ausnahme von bestimmten Sachgebieten und Wirtschaftszweigen vermindert
werden dürfe. Insbesondere sei das Begehren der Banken abzuweisen, die
Hypothekarzinsen nicht einzubeziehen; die Zinsfestsetzung stelle eines der striktesten
Kartelle dar. Die Konsumentinnenorganisationen – die Initiantinnen der
Preisüberwachung – setzten sich für eine Gleichbehandlung öffentlicher und privater
Monopole ein. Die Präsidentin des Konsumentinnenforums der deutschsprachigen
Schweiz, die Zürcher Nationalrätin Monika Weber (ldu), nahm an einer Pressekonferenz
gegen die Idee Stellung, die Preisüberwachung der ohnehin überlasteten
Kartellkommission anzuvertrauen. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.1983
REGINA ESCHER

Nachdem 1982 der Ständerat an der bundesrätlichen Vorlage für ein neues
Kartellgesetz wesentliche Abstriche vorgenommen hatte, sprach sich nun die
Kommission der Volkskammer mit allerdings zum Teil knappen Stimmenverhältnissen
wieder für eine Verschärfung aus. So will sie Wettbewerbsbehinderungen nur dann
tolerieren, wenn ihre Auswirkungen im Gesamtinteresse liegen und nicht bereits dann,
wenn sie gegen dieses nicht verstossen. Für die Definition des Gesamtinteresses wurde
zudem eine präzisere Formulierung gefunden. Im weitern sollen, wie dies im
Regierungsentwurf vorgesehen war, nicht nur Abreden und schriftliche Abmachungen,
sondern bereits Empfehlungen dem Gesetz unterliegen. Als letzte wichtige Differenz
zum Ständerat will die Kommission schliesslich neben andern
Wirtschaftsorganisationen auch den Konsumentenverbänden ein Klagerecht
einräumen. 31

BERICHT
DATUM: 27.04.1984
HANS HIRTER

Das bedeutendste Ereignis auf der Ebene der Wettbewerbspolitik stellte die
Veröffentlichung der Botschaft zu einem Preisüberwachungsgesetz für Märkte mit
Kartellen und marktmächtigen Unternehmen dar. Es handelt sich dabei um die
Ausführungsgesetzgebung zur 1982 vom Volk gegen den Willen der Regierung und des
Parlamentes gutgeheissenen Initiative der Konsumentenschutzverbände. Der
Geltungsbereich des neuen Gesetzes umfasst Preise für Waren, Dienstleistungen und
Kredite auf Märkten mit Kartellen oder marktmächtigen Unternehmen auf der
Anbieterseite. Besteht auf solchen Märkten allerdings trotzdem ein wirksamer
Wettbewerb, so wird Preismissbrauch grundsätzlich ausgeschlossen. Als missbräuchlich
befundene Preise im privaten Bereich können von der Kontrollbehörde mittels einer
Verfügung korrigiert werden, bei sogenannt administrierten Preisen (z.B. Posttaxen
oder Tarife öffentlicher Verkehrsunternehmungen) steht ihr hingegen bloss ein
Empfehlungsrecht zu. In seiner Botschaft spricht sich der Bundesrat für ein eigenes
Gesetz und gegen eine Integration in das Kartellgesetz aus. Mit der
Überwachungsaufgabe soll eine in die Verwaltungshierarchie eingegliederte
Einzelperson – mit zugehörigem Stab – betraut werden. Nachdem in diesen beiden
Punkten den Wünschen der Initiantinnen Rechnung getragen wurde, berücksichtigt der
Entwurf in anderen Bereichen auch anlässlich der Vernehmlassung von
Arbeitgeberseite sowie von der Kartellkommission vorgebrachte Einwände. So bildet bei
der Frage, wann ein Preismissbrauch vorliegt, das Kostenprinzip nur noch eine der
verschiedenen zu berücksichtigenden Evaluationsmethoden. Aufgrund der Annahme,
dass der Preisüberwacher ohnehin ausreichend mit Meldungen aus dem Publikum
versorgt werden wird, verzichtet der Entwurf auf die beträchtlichen administrativen
Aufwand verursachende Meldepflicht für Preiserhöhungen. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.1984
HANS HIRTER
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Eine wesentlich härtere wettbewerbspolitische Gangart wird für gewisse Teilmärkte von
der im Berichtsjahr eingereichten «Konsumentenschutz-Initiative» verlangt. Dieses im
Alleingang vom Lebensmitteldiscountgeschäft Denner AG lancierte und innert
Rekordzeit zustandegekommene Volksbegehren verlangt nichts weniger als ein Verbot
sämtlicher kartellistischer Praktiken und gesetzlicher Mindestpreisvorschriften im
Bereich des Handels mit Lebensmitteln und anderen Konsumgütern. Der Auslöser für
diese Aktion war eingestandenermassen die Verärgerung von Denner über den
Bundesgerichtsentscheid, die Preisbindung im Tabakwarenhandel als zulässig zu
erklären. Dass sich die kleingewerblichen Detaillisten von dieser Initiative des mit
wesentlich günstigeren Kostenstrukturen arbeitenden Discounters bedroht fühlen, liegt
auf der Hand. Aber auch die Konsumentenorganisationen konnten sich bisher für
diesen radikalen Vorstoss nicht erwärmen. 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.07.1984
HANS HIRTER

Der Gesetzesentwurf wurde sowohl von den Befürwortern als auch von den
seinerzeitigen Gegnern der Volksinitiative als politisch gangbarer Kompromiss
gewertet. Es wurde freilich ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, dass sich in weiten
Bevölkerungskreisen Enttäuschung verbreiten könnte, wenn diese konstatieren
müssten, dass der von ihnen herbeigewünschte Preisüberwacher bei einer Vielzahl von
Preiserhöhungen infolge der wettbewerbspolitischen Beschränkung seines
Aktionsfeldes gar nicht eingreifen kann. Noch vor der Veröffentlichung der Botschaft
hatten der SGB, der Schweizerische Mieterverband und die Stiftung für
Konsumentenschutz in einer gemeinsamen Eingabe die Unterstellung der Kredite unter
das Gesetz verlangt.

Die namhafteste Opposition kam von den Banken, die sich gegen den Einbezug der
Kredite und damit der Zinsen wandten. Da in diesem Bereich oft in sogenannten
Konvenien lokale Absprachen vorgenommen werden, könnten gewisse Zinsen (z.B. für
Hypotheken) von der Kontrolle erfasst werden. Vorgesehen ist allerdings, dass die
geldpolitisch motivierten Massnahmen der Nationalbank damit nicht unterlaufen
werden dürfen. Die vorberatende Kommission des Nationalrates stimmte mit knapper
Mehrheit für die Unterstellung der Kredite unter das Preisüberwachungsgesetz und
nahm auch sonst am Entwurf keine bedeutenden Anderungen vor. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER

Bei der Vorberatung des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) hat
sich die Nationalratskommission weitgehend der bundesrätlichen Vorlage
angeschlossen. In bezug auf die Lockvogelpreise wurde allerdings präzisiert, dass solche
Angebote nur dann unzulässig seien, wenn sie unter dem Einstandspreis liegen und der
Kunde damit über die Leistungsfähigkeit des Anbieters getäuscht werden soll. Mit
dieser Formulierung entfernte sich die Kommission noch weiter von den Erwartungen
des gewerblichen Detailhandels, welcher sich vom Verbot der Lockvogelpreise ein
wirksames Mittel im Konkurrenzkampf gegen Grossfirmen erhofft. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER

Die Volkskammer befasste sich als Erstrat mit dem Bundesgesetz über den unlauteren
Wettbewerb (UWG). Es geht dabei grundsätzlich um die Überarbeitung der in manchen
Teilen veralteten Vorschriften aus dem Jahre 1943. Gleichzeitig wird aber von den
kleinen Detailhändlern an diese Revision die Erwartung geknüpft, dass in die Vorlage
wirksame Bestimmungen zu ihrem Schutz gegen die Konkurrenz der grossen
Ladenketten eingebaut werden. Hauptstreitpunkt während der Beratungen war denn
auch die Frage, in welchem Mass aus strukturpolitischen Motiven die Handels- und
Gewerbefreiheit eingeschränkt werden darf. Insbesondere bürgerliche Politiker sahen
sich dem Dilemma ausgesetzt, für einmal zugunsten der Einschränkung der
wirtschaftlichen Freiheit durch den Staat plädieren zu müssen. Ein
Nichteintretensantrag von W. Biel (ldu, ZH) wurde indessen deutlich (121 : 11) abgelehnt.
Ein vom gewerblichen Detailhandel sehr hoch eingeschätztes Element zur Verbesserung
seiner Position bilden die Bestimmungen über die Lockvogelpreise. Mit knappem Mehr
beschloss der Rat auf Antrag der Minderheit der vorberatenden Kommission, dass der
unerlaubte Tatbestand bereits dann erfüllt sei, wenn Waren in der Werbung
systematisch unter dem Einstandspreis angeboten werden; eine Täuschung des
Konsumenten über die Leistungsfähigkeit des Anbieters brauche damit nicht verbunden
zu sein. Entgegen dem Antrag des Bundesrats lehnte die Volkskammer im weitem die
teilweise Liberalisierung der Ausverkaufsordnung ab. Obwohl in der heutigen Praxis der
Vollzug dieser Vorschriften sehr erschwert ist und sich der gewerbliche Detailhandel
selbst oft nicht daran hält, soll die kantonale Bewilligungspflicht auch für befristete

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.06.1985
HANS HIRTER
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Verkaufsaktionen (sogenannte Sonderverkäufe) beibehalten werden. Die Vertreter der
kleinen Detailhändler zeigten sich vom Ausgang der Verhandlungen sehr befriedigt.
Anders lautete der Kommentar ihrer Konkurrenten. Migros und Coop kritisierten das
UWG in der vom Nationalrat verabschiedeten Form als unerträgliche Einschränkung des
freien Wettbewerbs und bezeichneten die Bestimmungen über die Lockvogelpreise als
polizeiliche Mindestpreisvorschrift; der drittgrösste Lebensmitteldetailist, Denner,
drohte gar mit dem Referendum. 36

Spürbar geringer fiel demgegenüber der allgemeine Zufriedenheitsgrad nach der
parlamentarischen Behandlung des Preisüberwachungsgesetzes für Waren und
Leistungen marktmächtiger Unternehmen und Organisationen, namentlich von
Kartellen, aus. Hauptstreitpunkt bei diesem Gesetz, das den 1982 vom Volk
angenommenen Verfassungsartikel über die Preiskontrolle realisieren will, bildete die
Frage, ob es auf den erwähnten Märkten sämtliche Preise für Güter und
Dienstleistungen erfassen soll. Die Konfliktlinie im Parlament verlief ähnlich wie beim
Kartellgesetz. Die Fraktionen der FDP, der SVP und der Liberalen sowie ein Teil der CVP
plädierten für eine Nichtunterstellung der Zinsen auch in den Fällen, wo diese, wie etwa
die Hypothekarzinsen, von regionalen Zinskonvenien festgelegt werden. Das
ungehinderte Funktionieren dieser Abmachungen ist ihrer Meinung nach für die
Existenz der kleinen Banken lebenswichtig. Zudem hielten sie dafür, dass die Entgelte
für das Bereitstellen von Kapital (Zinsen) analog zu den Entschädigungen für den Einsatz
von Arbeitskraft (Löhne) behandelt werden müssten. Der Bundesrat sprach sich im
Sinne eines einheitlichen Wettbewerbsrechts gegen die Ausklammerung bestimmter
Branchen aus; eine Gefährdung der Durchführung geldpolitisch begründeter
Massnahmen der Nationalbank durch die Preisüberwachung hatte er in seinem Entwurf
von vornherein ausgeschlossen. Unter Namensaufruf strichen der Nationalrat (90 : 79
Stimmen) und der Ständerat (25 : 7) die Kredite aus dem Kompentenzbereich des
Preisüberwachers. Ebenfalls nicht zur Zufriedenheit der Initianten fielen die Entscheide
in bezug auf die Überwachung von Preisen aus, die entweder von den Behörden
festgelegt resp. genehmigt oder aber durch eine Verwaltungsinstanz kontrolliert
werden. Gemäss Ratsbeschluss kommt dem Preisüberwacher im ersten Fall lediglich ein
Empfehlungsrecht zu, im zweiten muss er nicht einmal – wie dies die Exekutive
immerhin vorgeschlagen hatte – konsultiert werden. In persönlichen Erklärungen im Rat
bezeichneten enttäuschte Vertreterinnen der Konsumenten, aber auch ein Sprecher
der SP das Gesetz als nicht dem Verfassungsauftrag entsprechend. Erstere lehnten die
Vorlage bei der Schlussabstimmung im Parlament ab, die SP und die äussere Linke
enthielten sich der Stimme. Da im neuen Gesetz u.a. die Versicherungsprämien, die
Spitaltaxen, die Verkehrstarife, die Hypothekarzinsen und die Preise für
Landwirtschaftsprodukte der Verfügungsgewalt des Preisüberwachers entzogen sind,
kann nach Ansicht der Kritiker davon kein namhafter Beitrag zur Tiefhaltung der
Lebenskosten erwartet werden. Immerhin verzichteten die Opponenten in der Folge
darauf, das Referendum zu ergreifen; die Fédération romande des consommatrices
kündigte jedoch eine neue Volksinitiative an, in welcher unter anderem die Zinsen
explizite Erwähnung finden sollen. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.1985
HANS HIRTER

Auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik hatte das Parlament ein reichbefrachtetes
Programm zu bewältigen. Sowohl das revidierte Kartellrecht als auch das neue
Bundesgesetz über die Preisüberwachung konnten im Berichtsjahr zu Ende beraten
werden. Zudem befasste sich die Volkskammer mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Neufassung des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb.

ANDERES
DATUM: 31.12.1985
HANS HIRTER

Die Revision des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) konnte im
Berichtsjahr verabschiedet werden. Gegen den Widerstand der SVP und der
Gewerbevertreter der übrigen bürgerlichen Parteien gab der Ständerat dem Artikel
über Billigangebote, die den Zweck haben, Kunden ins Geschäft zu locken (sogenannte
Lockvögel), eine wettbewerbsfreundlichere Fassung. Er fügte mit 18 :12 Stimmen die
vom Nationalrat gestrichene Bestimmung wieder ein, dass für den unzulässigen
Tatbestand des Lockvogelpreises das Element der beabsichtigten Täuschung des
Kunden über die Leistungsfähigkeit des Anbieters erforderlich ist. Hingegen schloss er
sich der grossen Kammer in der Frage der Beibehaltung der Bewilligungspflicht für
Sonderverkäufe und Aktionen an und lehnte die vom Bundesrat beantragte
Liberalisierung ab. Erst im Differenzbereinigungsverfahren stimmte er schliesslich dem
Nationalrat zu, dass auch besonders aggressive Verkaufsmethoden als unlauter gelten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.1986
HANS HIRTER
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sollen. 38

Ebenfalls chancenlos blieb die im Vorjahr von Nationalrat Jaeger (ldu, SG) eingereichte
parlamentarische Initiative für die Schaffung von Verfassungsgrundlagen für ein
wesentlich schärferes Wettbewerbsrecht. Mit dem Argument, dass eine
parlamentarische Initiative nicht angebracht sei, da Jaeger sein Anliegen in Form eines
Gegenvorschlags zur Denner-Initiative präsentieren könne, verzichtete der Rat auf eine
inhaltliche Diskussion des Vorstosses. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.1987
HANS HIRTER

Das im Vorjahr verabschiedete Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) bedarf
offenbar bereits einer Teilrevision. Gemäss einer vom Ständerat überwiesenen
parlamentarischen Initiative Schönenberger (cvp, SG) sollen Bestimmungen, die sich auf
das Kleinkreditwesen beziehen, gestrichen werden. Der Grund für diesen im Rat
materiell nicht bestrittenen Vorstoss besteht darin, dass nach der Ablehnung des
Kleinkreditgesetzes durch das Parlament eine rechtliche Definition des Begriffs
Kleinkredite fehlt. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.1987
HANS HIRTER

Die west- und südschweizerischen Konsumentinnenverbände konnten mit einiger Mühe
die erforderlichen Unterschriften für eine zweite Preisüberwachungsinitiative bei
Kartellen und kartellähnlichen Organisationen fristgerecht zusammenbringen. Die
positive Stellungnahme des Preisüberwachers Guntern zum Hauptanliegen der
Volksinitiative, der expliziten Unterstellung der Kredite und der staatlich
administrierten Preise, erregte einiges Aufsehen und, bei Gegnern des Begehrens, auch
Unmut. 41

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.11.1987
HANS HIRTER

Auf Begehren des Detailhandels beschloss der Bundesrat, dass die Preise von Waren,
die mehr als 5000 Fr. kosten, nicht mehr angeschrieben werden müssen. Diese
Lockerung der Verordnung über die Preisanschreibepflicht tritt auf den 1.3.1988 in
Kraft. 42

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich mit einer Teilrevision des Gesetzes über den unlauteren
Wettbewerb (UWG). Nachdem die kleine Kammer im Vorjahr eine entsprechende
parlamentarische Initiative Schönenberger (cvp, SG) überwiesen hatte, beantragte ihre
vorberatende Kommission nun eine Streichung der Bestimmungen, die sich auf das
Kleinkreditwesen beziehen. Gemäss ihrer Argumentation fehlt diesem Begriff nach der
ständerätlichen Ablehnung des Kleinkreditgesetzes in der Schlussabstimmung eine
rechtliche Definition. Der Bundesrat sprach sich gegen diese Teilrevision aus. Für ihn
stellt das Fehlen einer rechtlichen Definition keinen Mangel dar, da auch andere im
UWG verwendete Begriffe, wie z. B. «aggressive Verkaufsmethoden» oder
«Leistungen», rechtlich nicht definiert sind. Zudem rief er in Erinnerung, dass es bei
den Bestimmungen des UWG über das Kleinkreditwesen lediglich um die Lauterkeit in
der Werbung und bei der Vertragsvorbereitung gehe und nicht um den Sozialschutz für
Kleinkreditnehmer. Der Ständerat folgte indessen seiner Kommission und strich mit
22:17 Stimmen die umstrittenen Artikel. Die vorberatende Nationalratskommission
schloss sich demgegenüber den Argumenten der Exekutive an und wird dem Plenum
Ablehnung empfehlen. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.1988
HANS HIRTER

Der Bundesrat nahm Stellung zur 2. Preisüberwachungsinitiative bei Kartellen und
kartellähnlichen Organisationen und beauftragte das EVD mit der Ausarbeitung einer
entsprechenden Botschaft. Er beschloss, die von den Konsumentinnenorganisationen
eingereichte Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen, ihr jedoch als indirekten
Gegenvorschlag eine Teilrevision des Preisüberwachungsgesetzes gegenüberzustellen.
Damit soll eines der Hauptanliegen der Initiative, die Unterstellung der Kredite und
damit der Zinsen unter das Gesetz, verwirklicht werden. 44

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.08.1988
HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.22 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die eidgenössische Kartellkommission veröffentlichte ihren Bericht zum
Sachversicherungsmarkt. Sie empfahl in dieser ersten aufgrund des neuen
Kartellrechts vorgenommenen Untersuchung unter anderem die Aufhebung der
Kartellabsprache über die Tarife. Da der Interessenverband der Sachversicherer dies
ablehnte, beantragte die Kommission dem Bundesrat, diese und weitere Empfehlungen
in Verfügungen umzuwandeln. 45

BERICHT
DATUM: 31.12.1988
HANS HIRTER

Der Nationalrat machte mit der im Vorjahr vom Ständerat beschlossenen Streichung der
Bestimmungen über das Kleinkreditwesen im Gesetz über den unlauteren Wettbewerb
kurzen Prozess. Diskussionslos befolgte er die Empfehlung seiner vorberatenden
Kommission und des Bundesrates, auf die von der kleinen Kammer beantragte Revision
nicht einzutreten. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.1989
HANS HIRTER

Ende November veröffentlichte der Bundesrat seine Stellungnahme zur Volksinitiative
zur Überwachung der Preise und der Kreditzinsen bei marktmächtigen Organisationen
(sogenannte 2. Preisüberwachungsinitiative). Dieses Begehren war im September 1987
von den Konsumentinnenverbänden, die mit der legislatorischen Realisierung der 1.
Initiative durch das Parlament nicht einverstanden waren, eingereicht worden. Der
Bundesrat sprach sich gegen die Initiative aus, da seiner Ansicht nach derart detaillierte
Bestimmungen nicht in die Verfassung gehören. Er hielt allerdings fest, dass die
Anliegen der Initiantinnen in materieller Hinsicht weitgehend seinen eigenen, vom
Parlament abgelehnten Vorschlägen im Entwurf zum Preisüberwachungsgesetz
entsprächen.

Er beantragte deshalb, im Sinne eines indirekten Gegenvorschlags, eine Revision des
Preisüberwachungsgesetzes. Damit sollen praktisch alle Anliegen der Volksinitiative
verwirklicht werden. Wichtigster Revisionspunkt ist die Ausdehnung der
Preisüberwachung auf die Kredite. Im weitern ist vorgesehen, dass der Preisüberwacher
bei sogenannt administrierten Preisen ein Empfehlungsrecht erhält und dass er seine
Empfehlungen publizieren darf. In der anfangs Jahr durchgeführten Vernehmlassung
hatten sich von den Regierungsparteien die FDP und die CVP gegen, die SP und die SVP
für die Unterstellung der Zinsen unter die Preiskontrolle ausgesprochen. Von den
massgeblichen Verbänden hatten sich der Vorort, der Gewerbeverband und die
Bankiervereinigung gegen, die Gewerkschaften, die Mieter- und die
Konsumentenverbände hinter den Revisionsentwurf gestellt. 47

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.11.1989
HANS HIRTER

Die zuständige Nationalratskommission schloss die Vorberatung der Teilrevision des
Obligationenrechts, auf welche 1987 der Ständerat gar nicht erst eingetreten war, ab.
Sie sprach sich für einen besseren Schutz der Konsumenten vor aggressiven
Verkaufsmethoden aus. So sollen die Käufer bei Vertragsabschlüssen ausserhalb von
Geschäftslokalitäten (sog. Haustürgeschäfte, Werbefahrten etc.) unter bestimmten
Umständen ein Widerrufsrecht erhalten; Ferner sollen Empfänger unbestellter Waren
nicht mehr verpflichtet sein, diese zurückzuschicken oder aufzubewahren. Die von der
Kommission vorgeschlagene Fassung entspricht weitgehend den EG-Richtlinien über
den Verbraucherschutz. 48

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1989
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession als Erstrat mit der zweiten
Preisüberwachungsinitiative und dem dazu vom Bundesrat vorgelegten indirekten
Gegenvorschlag. Dabei geht es primär um den Einbezug der Zinsen und der
administrierten, d.h. von politischen Behörden festgelegten oder bewilligten Preise in
die bestehende Uberwachung der Preise, auf kartellierten oder sonst
wettbewerbsschwachen Märkten. Im Vorfeld der Debatte hatten sich die Banken und
der Vorort gegen einen Ausbau der Preisüberwachung ausgesprochen. Pikanterweise
hatte der Nationalrat unmittelbar vor dieser Beratung einer dringlichen, aber zeitlich
befristeten wettbewerbspolitischen Kontrolle der Hypothekarzinsen zugestimmt. Mit
diesem Zugeständnis gegenüber den Mietern war die Annahme des Gegenentwurfs
bereits vorgespurt. Obwohl sich die vorberatende Kommission nur äusserst knapp für
Eintreten auf den Gegenvorschlag ausgesprochen hatte, wurde ein von der SVP, der LP
und einer Minderheit der FDP unterstützter Nichteintretensantrag deutlich abgelehnt.
In der Detailberatung setzten sich durchwegs die Formulierungen des Bundesrates
durch. Da damit die Anliegen der Initiantinnen praktisch vollständig erfüllt waren,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.10.1990
HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.22 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



erwuchs dem Antrag, die Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen, auch von seiten
der Linken und des LdU keine Opposition. Der Ständerat schloss sich ohne grosse
Diskussion dem Nationalrat an und schuf nur einige unbedeutende Differenzen, welche
im Berichtsjahr noch nicht bereinigt worden sind. 49

Nach Ansicht von Nationalrat Eisenring (cvp, ZH) wird das für die wettbewerbsrechtliche
Aufsicht zuständige Fachorgan des Bundes, die Kartellkommission, den zukünftigen
Anforderungen nicht mehr genügen können. Gerade die europäische Integration werde
an die Wettbewerbsaufsicht Aufgaben herantragen, welche nicht mehr von einer
nebenamtlichen Expertenkommission und ihrem kleinen Sekretariat bewältigt werden
könnten. Er wollte deshalb den Bundesrat mit einer Motion beauftragen, dem
Parlament die Schaffung eines Bundesamtes für Wettbewerb vorzuschlagen. Nachdem
der Bundesrat betont hatte, dass er im Moment und auch in naher Zukunft keine
Notwendigkeit für die Ersetzung der Kartellkommission erkennen könne, überwies der
Nationalrat den Vorstoss diskussionslos als Postulat. 50

MOTION
DATUM: 22.03.1991
HANS HIRTER

Nachdem die wenigen noch verbliebenen Differenzen rasch ausgeräumt waren,
verabschiedeten beide Räte die Revision des Preisüberwachungsgesetzes. Damit sind
Zinsen in kartellierten oder wettbewerbsschwachen Märkten sowie von der Verwaltung
festgelegte oder genehmigte Preise, Prämien und Tarife ebenfalls der
Preisüberwachung unterstellt. Da mit diesem indirekten Gegenvorschlag die
Hauptanliegen der zweiten Preisüberwachungsinitiative erfüllt waren, wurde diese
zurückgezogen. Die neuen Bestimmungen wurden auf den 1. Oktober in Kraft gesetzt. 51

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.09.1991
HANS HIRTER

Unter den verschiedenen wettbewerbshemmenden Faktoren der schweizerischen
Wirtschaft geriet auch die staatliche Auftragsvergebung unter Beschuss. Der Ständerat
überwies ein Postulat Gadient (svp, GR), welches eine Revision der eidgenössischen
Submissionsverordnung verlangt. Diese soll insbesondere zum Ziel haben,
wettbewerbsverzerrende und verteuernde Vorschriften zu eliminieren. 52

POSTULAT
DATUM: 10.12.1991
HANS HIRTER

Auch ohne gesetzgeberische Entscheide führte der politische Druck und das Streben
nach einer Anpassung an die Verhältnisse in der EG zu einer Auflösung von Kartellen.
Nachdem sich 1991 das Bierkartell aufgelöst hatte, folgten im Berichtsjahr die
Zigarettenfabrikanten diesem Beispiel. 53

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 03.09.1992
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte einer Motion seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben
zu, welche unter anderem die Einführung der im EG-Kartellrecht praktizierten
wettbewerbspolitischen Fusionskontrolle verlangte. Der Bundesrat hatte diese Motion
ohne Erfolg bekämpft, da sie auch die Ersetzung der Kartellkommission durch ein
Bundesamt für Wettbewerb forderte. Er erklärte, dass diese organisatorische Anderung
im Rahmen der Vorarbeiten zur eingeleiteten Teilrevision des Kartellgesetzes abgeklärt
werde und sich Experten in einem früheren Vorentwurf negativ dazu ausgesprochen
hätten. Mit diesem Argument hatte Bundesrat Delamuraz in der Frühjahrssession noch
die Umwandlung einer Motion Loeb (fdp, BE) in ein Postulat erreichen können. Eine von
Jaeger (ldu, SG) eingereichte parlamentarische Initiative, welche ein Kartellverbot
fordert, ist vom Nationalrat noch nicht behandelt worden. 54

POSTULAT
DATUM: 14.09.1992
HANS HIRTER

Im Rahmen der gemeinsam von den bürgerlichen Parteien getragenen Vorstösse für
eine Revitalisierung der Wirtschaft hatte die Liberale Partei in beiden Räten Motionen
für ein verschärftes Wettbewerbsrecht eingereicht. Diese verlangten insbesondere
eine Öffnung der von staatlichen Regiebetrieben dominierten Märkte, eine
Liberalisierung der Submissionspraxis und eine Fusionskontrolle, hingegen kein
Kartellverbot. Der Nationalrat überwies die von Gros (lp, GE) vertretene Motion in der
Dezembersession. Der Ständerat, dem eine identische Motion Coutau (lp, GE) vorlag,
schloss sich diesem Entscheid an, allerdings mit einer Ausnahme: die Forderung nach
einer Offnung der von staatlichen Unternehmen beherrschten Märkte überwies er bloss
als Postulat. 55

MOTION
DATUM: 14.12.1992
HANS HIRTER
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Auf den 1. April trat der Freiburger Wirtschaftsprofessor und Nationalrat Deiss (cvp) die
Nachfolge von Odilo Guntern als Preisüberwacher für kartellisierte Märkte an. 56

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.04.1993
HANS HIRTER

Der Bundesrat möchte mit einer Revision des Gesetzes über den unlauteren
Wettbewerb (UWG) die Bestimmungen über die Durchführung von Aus- und
Sonderverkäufen lockern. In der Vernehmlassung sprach sich einzig die SP gegen eine
totale Liberalisierung aus; ihre Zustimmung zu einer teilweisen Lockerung durch die
Aufhebung der Bewilligungspflicht machte sie von flankierenden
Konsumentenschutzmassnahmen abhängig. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.10.1993
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Ständerat gutgeheissene vollständige Deregulierung des
Ausverkaufswesens fand auch im Nationalrat ungeteilte Zustimmung und wurde vom
Bundesrat auf den 1. November in Kraft gesetzt. 58

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.1995
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Ständerat angenommene Motion Bisig (fdp, SZ) für die Erstellung
von unterschiedlichen Preisindizes für die verschiedenen Bauarten (Wohn-, Gewerbe-,
Verwaltungs- und Tiefbau), von welcher Kosteneinsparungen für das öffentliche
Bauwesen erhofft werden, wurde auch vom Nationalrat überwiesen. 59

MOTION
DATUM: 27.09.1995
HANS HIRTER

Das neue Kartellgesetz wurde, zusammen mit dem neuen Binnenmarktgesetz und dem
Bundesgesetz über technische Handelshemmnisse, vom Bundesrat auf den 1. Juli in
Kraft gesetzt. Nach dem Nationalrat überwies auch der Ständerat die Motion David (cvp,
SG) für eine reibungslose Zulassung von im Ausland gekauften Motorfahrzeugen (sog.
Parallelimporte). 60

MOTION
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER

Ohne Begeisterung, da diese Regulierung eigentlich als überflüssig beurteilt wurde,
stimmte der Nationalrat einem neuen Bundesgesetz über Bauprodukte zu, das im
Wesentlichen einer Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie entspricht. Die
Normierung dieser Erzeugnisse wurde nur deshalb als notwendig erachtet, weil sonst
schweizerische Hersteller auf dem europäischen Markt benachteiligt würden. Ohne
dieses Gesetz könnten Bauprodukte nicht mehr frei exportiert werden, sondern
müssten jeweils im betreffenden EU-Staat zugelassen werden. Mit einigen kleineren
Änderungen wurde das Gesetz von beiden Räten praktisch oppositionslos – im
Nationalrat stimmten einige Abgeordnete der Freiheits-Partei dagegen –
verabschiedet. 61

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER

Der Rücktritt des Preisüberwachers Werner Marti (sp, GL) bot dem Wirtschaftsverband
Economiesuisse und auch der SVP den Anlass, die Abschaffung dieser dank einer
angenommenen Volksinitiative in der Verfassung verankerten und gemäss
Meinungsumfragen sehr populären Institution zu fordern. Die Kritiker argumentierten,
dass diese Stelle mit dem im Berichtsjahr in Kraft gesetzten verschärften Kartellrecht
überflüssig geworden sei. Dies sei um so mehr der Fall, als sie bei den administrierten,
also von den politischen Behörden festgelegten Preisen ohnehin nur Empfehlungen
abgeben könne. Der St. Galler Wirtschaftsprofessor Franz Jaeger verlangte, dass bei
einer Beibehaltung der Preisüberwachungsstelle diese in die Wettbewerbskommission
zu integrieren sei. Der Bundesrat diskutierte zwar diesen letzteren Vorschlag, verwarf
ihn dann aber und wählte den sozialdemokratischen Berner Nationalrat Rudolf Strahm
zu Martis Nachfolger. Anders als der Glarner Nationalrat Marti trat Strahm von seinem
Parlamentsmandat zurück. Im Dezember bestätigte der Bundesrat seinen Entscheid,
nichts an der bisherigen eigenständigen Organisationsstruktur der Stelle für
Preisüberwachung zu ändern. 62

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 11.12.2004
HANS HIRTER
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Der Versuch der SVP, die Preisüberwachung in wettbewerbsschwachen Märkten
abzuschaffen, scheiterte im Nationalrat deutlich. Neben der fast geschlossenen SVP-
Fraktion stimmten bloss eine Minderheit der FDP und einige wenige CVP-Abgeordnete
dafür. In ihrer Argumentation hatte die SVP klargemacht, dass es ihr weniger um das
Anliegen der Preisüberwachung an sich als vielmehr um die Funktion des
Preisüberwachers (zur Zeit ausgeübt vom ehemaligen SP-Nationalrat Rudolf Strahm)
ging. Eine derartige Personifizierung einer Verwaltungsfunktion lehne sie ab. Nicht
besser erging es einer Motion der FDP-Fraktion (04.3248), welche die Aufgaben des
Preisüberwachers vor allem auf die kritische Begutachtung der administrierten (d.h.
vom Staat festgelegten oder kontrollierten) Preise ausrichten wollte. 63

MOTION
DATUM: 11.05.2006
HANS HIRTER

Auf Ende August trat Rudolf Strahm als Preisüberwacher in wettbewerbsarmen
Märkten wegen Erreichen des Pensionsalters zurück. Der ehemalige SP-Nationalrat
hatte dieses Amt seit 2004 ausgeübt und es war ihm gelungen, nicht zuletzt mit seinem
entschlossenen Vorgehen gegen hohe administrierte Preise im Post-, Elektrizitäts- und
Telekommunikationsmarkt, die Kritik an dieser Funktion weitgehend zum Verstummen
zu bringen.Im Gegensatz zu 2004 gab es diesmal keine ernsthaften Forderungen
bürgerlicher Parteien nach der Abschaffung der Preisüberwachung in unvollständigen
Märkten. Zu seinem Nachfolger wählte der Bundesrat auf Vorschlag von EVD-Chefin
Leuthard den 39-jährigen Juristen Stefan Meierhans. Der in der Öffentlichkeit
unbekannte Meierhans gehört der CVP an und war bisher zuerst für die CVP-
Bundesräte Koller und Metzler im EJPD und später bei einem Grosskonzern der
Privatwirtschaft tätig. 64

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.08.2008
HANS HIRTER

Im September veröffentlichte der Preisüberwacher einen Bericht „Frankenstärke und
Preise“, in dem untersucht wurde, ob und in welchem Umfang die Händler die
Wechselkursvorteile im Vorjahr an die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten
weitergegeben hatten. Der Bericht kam zum Schluss, dass die Preise der importierten
Güter mit einer gewissen Verzögerung im einstelligen Prozentbereich gefallen waren.
Dabei wurden allerdings grosse Unterschiede zwischen den einzelnen
Produktkategorien festgestellt. Zudem betonte der Bericht, dass die Problematik der
chronisch hohen Preisen in der Schweiz bestehen geblieben war. 65

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.09.2012
LAURENT BERNHARD

Im September 2014 stimmte der Nationalrat mit 115 zu 68 Stimmen bei 3 Enthaltungen
einem Postulat der FDP-Liberalen-Fraktion zu, welches den Bundesrat zur
Berichterstattung über Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Unternehmen
beauftragt. Insbesondere hat der Bundesrat dabei aufzuzeigen, wie private
Wettbewerbsteilnehmer vor staatlichen Einflüssen geschützt werden können. Der
Bundesrat beantragte seinerseits die Ablehnung des Postulats, weil er die politischen
Erfolgschancen eines Programms, das zur Umsetzung verfassungsrechtlicher Reformen
bedürfte, als zu "gering" einschätzte. Der Nutzen eines Berichtes sei aus diesem Grund
nicht gegeben. Mit Ausnahme der Vertreter der SP, der Grünen und Teilen der CVP war
die grosse Kammer jedoch anderer Meinung. 66

POSTULAT
DATUM: 18.09.2014
DAVID ZUMBACH

In der Wintersession 2014 sprach sich der Ständerat bei 2 Enthaltungen mit 19 zu 13
Stimmen für eine Reorganisation des Eidgenössischen Büros für Konsumentenfragen
(BFK) aus und überwies dem Bundesrat den 1. Satz eines Postulats Fournier (cvp, VS).
Die Forderung nach der Zusammenlegung des BFK mit der Preisüberwachung wurde
vom Vorbringenden nach der Stellungnahme des Bundesrates, der versicherte, dass
dies bereits mehrfach geprüft worden sei, zurückgezogen. Der Bundesrat sprach sich
gleichzeitig aber auch gegen eine Reorganisation des BFK aus. Das Büro, so der
Bundesrat, sei bereits beauftragt worden, die Bürokratie abzubauen. 67

POSTULAT
DATUM: 25.09.2014
DAVID ZUMBACH

Am 1. Dezember 2014 trat das im Vorjahr unterzeichnete Wettbewerbsabkommen mit
der EU in Kraft. Dieses setzt sich zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den
Wettbewerbsbehörden der Schweiz und der EU zu stärken, indem es die gegenseitige
Mitteilung von entsprechenden Massnahmen und die Koordinierung von miteinander
verbundenen Sachverhalten ermöglicht. Das Abkommen war rein verfahrensrechtlicher
Natur und verlangte keine Harmonisierung des materiellen Rechts. Zuvor hatte der
Ständerat im Juni 2014 das Abkommen einstimmig angenommen, jedoch abweichend

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.2014
DAVID ZUMBACH
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vom Nationalrat um eine Anpassung des Kartellgesetzes in Form eines Anhangs ergänzt.
Dieser legt fest, unter welchen Voraussetzungen Informationen an die
Wettbewerbsbehörde der EU herausgegeben werden dürfen. Insbesondere müssen die
Unternehmen vorab über die Datenherausgabe informiert werden. Die Daten dürfen
zudem nicht in zivil- oder strafrechtlichen Verfahren verwendet werden. Die grosse
Kammer hatte dem Zusatz noch in derselben Session zugestimmt. Der Nationalrat
stimmte dem Geschäft unter Opposition der SVP mit 142 zu 53 Stimmen zu. In der
kleinen Kammer passierte die Vorlage die Schlussabstimmung mit 41 zu 3 Stimmen. 68

Le niveau élevé des prix en Suisse est une thématique récurrente. Cependant, selon le
canton de Schaffhouse, depuis l'abandon du taux plancher en janvier 2015, cette
thématique s'est muée en véritable problématique pour les PME et les consommateurs.
Ainsi, le canton estime que les suppléments spécifiques à la Suisse, imposés par les
exportateurs, grèvent non seulement les budgets des importateurs suisses de 15
milliards de francs supplémentaires vis-à-vis de leurs concurrents à l'étranger, mais
aussi des consommateurs impuissants face à cette situation. Ces suppléments
apparaissent comme un poids pour la compétitivité helvétique et dopent le tourisme
d'achat. Toujours selon le canton de Schaffhouse, les cantons frontaliers souffrent
particulièrement de cette situation. Une initiative cantonale a été déposée afin
d'envisager une révision de la loi sur les cartels. La législation devrait interdire les
suppléments d'importation injustifiés sur les produits livrés en Suisse. La Commission
de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CN) a étudié la question.
Elle estime que la question des prix à l'importation surfaits est déjà soulevée par une
initiative parlementaire Altherr (fdp/plr, AR) encore pendante. Ainsi, étant donné que
l'objectif de l'initiative cantonale est déjà pris en considération, elle recommande de ne
pas lui donner suite par 12 voix contre 1. Au final, la chambre des cantons a décidé
tacitement de ne pas donner suite à l'initiative cantonale. 69

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Avec une ligne d'argumentation identique à celle de son homologue de la chambre des
cantons, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN)
recommande à son conseil de rejeter l'initiative du canton de Schaffhouse. En effet, le
délai de l'initiative parlementaire Altherr (fdp/plr, AR), qui vise des objectifs similaires,
a été prorogé à la session d'automne 2019. Au final, l'initiative cantonale sur les
suppléments d'importation injustifiés sur les produits livrés en Suisse a été rejetée par
la chambre du peuple par 106 voix contre 56 et 19 abstentions. 70

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Nachdem der Bundesrat im Dezember 2017 einen Bericht zur Frage von
Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Unternehmen in Erfüllung der beiden
angenommen Postulate der FDP-Fraktion (Po. 12.4172) und von Peter Schilliger (fdp, LU;
Po. 15.3880) präsentiert hatte, schrieb der Nationalrat das Postulat der FDP-Fraktion im
Juni 2018 stillschweigend ab. 71

BERICHT
DATUM: 05.06.2018
MARCO ACKERMANN

La motion, déposée par Rebecca Ruiz (ps, VD) puis reprise par Ada Marra (ps, VD), a
finalement été retirée. Son objectif était de renforcer les sanctions lors d'une violation
de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP). L'exemple des fausses actions a
notamment été cité. Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion, rappelant que la
punissabilité des entreprises est forcément subsidiaire à celle des personnes
physiques. Il a estimé que ce principe prévalait et que l'échelle des sanctions était
adaptée. Face à ces arguments, la parlementaire vaudoise a retiré la motion.

MOTION
DATUM: 10.12.2020
GUILLAUME ZUMOFEN
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